
Bekanntmachung der Einleitung einer teilweisen Interimsüberprüfung der Antidumpingmaßnahmen 
gegenüber Einfuhren von Weinsäure mit Ursprung in der Volksrepublik China 

(2011/C 223/09) 

Der Europäischen Kommission („Kommission“) liegt ein Antrag 
auf eine teilweise Interimsüberprüfung nach Artikel 11 Absatz 3 
der Verordnung (EG) Nr. 1225/2009 des Rates vom 
30. November 2009 über den Schutz gegen gedumpte Einfuh
ren aus nicht zur Europäischen Gemeinschaft gehörenden Län
dern ( 1 ) („Grundverordnung“) vor. 

1. Überprüfungsantrag 

Der Antrag wurde von folgenden Unionsherstellern eingereicht: 
Distillerie Bonollo SpA, Industria Chimica Valenzana SpA, Dis
tillerie Mazzari SpA, Caviro Distillerie S.r.l. und Comercial Qui
mica Sarasa s.l. („Antragsteller“). 

Die Überprüfung beschränkt sich auf die Untersuchung des 
Dumpingtatbestands bei den beiden chinesischen ausführenden 
Herstellern Changmao Biochemical Engineering Co., Ltd., 
Changzou City, und Ninghai Organic Chemical Factory, Ning
hai. 

2. Untersuchte Ware 

Die Untersuchung betrifft Weinsäure mit Ausnahme der D- 
(-)-Weinsäure mit negativer optischer Drehung von mindestens 
12,0 Grad, gemessen in einer Wasserlösung gemäß der im Eu
ropäischen Arzneibuch beschriebenen Methode, mit Ursprung 
in der Volksrepublik China („untersuchte Ware“). 

3. Geltende Maßnahmen 

Bei den derzeit geltenden Maßnahmen handelt es sich um einen 
endgültigen Antidumpingzoll auf die Einfuhren von Weinsäure 
mit Ursprung in der Volksrepublik China, den der Rat mit der 
Verordnung (EG) Nr. 130/2006 ( 2 ), zuletzt geändert durch die 
Verordnung (EG) Nr. 150/2008 ( 3 ), eingeführt hatte. Diese Maß
nahmen gelten aufgrund einer laufenden Auslaufüberprüfung ( 4 ) 
weiterhin. 

4. Gründe für die Überprüfung 

Der Antrag nach Artikel 11 Absatz 3 der Grundverordnung 
stützt sich auf die von den Antragstellern vorgelegten An
scheinsbeweise, denen zufolge sich die Umstände, auf deren 
Grundlage die geltenden Maßnahmen eingeführt wurden, in Be
zug auf die beiden chinesischen ausführenden Hersteller dauer
haft geändert haben. 

Die Antragsteller legten Anscheinsbeweise dafür vor, dass im 
Falle der beiden ausführenden Hersteller die Aufrechterhaltung 
der Maßnahmen in ihrer jetzigen Höhe zur Beseitigung des 

schädigenden Dumpings nicht länger ausreicht. Sie behaupten 
insbesondere, dass den beiden chinesischen ausführenden Her
stellern im Rahmen bestimmter neuerer Regierungsprogramme 
Vorteile gewährt würden, die zu einer Verzerrung ihrer tatsäch
lichen Produktionskosten führten und stellen in Frage, ob den 
Unternehmen weiterhin eine Marktwirtschaftsbehandlung ge
währt werden kann. Nach einem Vergleich des Normalwerts 
für die ausführenden Hersteller (entweder auf der Grundlage 
eines rechnerisch ermittelten Normalwerts in der Volksrepublik 
China oder auf der Grundlage von Inlandspreisen im Vergleichs
land Argentinien) mit den Preisen ihrer Ausfuhren in die Union 
liegen die Dumpingspannen offenbar über der jetzigen Höhe der 
Maßnahmen. 

Daher erscheint die Aufrechterhaltung der Maßnahmen in ihrer 
jetzigen, auf der zuvor ermittelten Dumpingspanne beruhenden 
Höhe zum Ausgleich des Dumpings nicht mehr ausreichend. 

5. Verfahren zur Dumpingermittlung 

Die Kommission kam nach Anhörung des Beratenden Aus
schusses zu dem Schluss, dass genügend Beweise vorliegen, 
die die Einleitung einer teilweisen Interimsüberprüfung rechtfer
tigen; daher leitet sie eine Überprüfung nach Artikel 11 Absatz 
3 der Grundverordnung ein. 

Im Rahmen der Untersuchung wird geprüft, ob die für die 
ausführenden Hersteller geltenden Maßnahmen aufrechterhalten, 
aufgehoben oder geändert werden müssen. 

a) Fragebogen 

Die Kommission wird den genannten ausführenden Herstel
lern und den Behörden des betroffenen Ausfuhrlands Fra
gebogen zusenden, um die für ihre Untersuchung benötigten 
Informationen einzuholen. Diese Angaben sollten zusammen 
mit den entsprechenden Nachweisen innerhalb der unter 
Nummer 6 Buchstabe a Ziffer i gesetzten Frist bei der Kom
mission eingehen. 

b) Einholung von Informationen und Anhörungen 

Alle interessierten Parteien werden hiermit gebeten, ihren 
Standpunkt unter Vorlage sachdienlicher Nachweise darzule
gen und gegebenenfalls auch Informationen vorzulegen, die 
über den Fragebogen hinausgehen. Diese Angaben müssen 
zusammen mit den entsprechenden Nachweisen innerhalb 
der unter Nummer 6 Buchstabe a Ziffer i gesetzten Frist 
bei der Kommission eingehen.
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Die Kommission kann die interessierten Parteien außerdem 
anhören, sofern die Parteien dies beantragen und nachwei
sen, dass besondere Gründe für ihre Anhörung sprechen. 
Entsprechende Anträge sind innerhalb der unter Nummer 
6 Buchstabe a Ziffer ii gesetzten Frist zu stellen. 

c) Marktwirtschaftsbehandlung/Individuelle Behandlung 

Legen die ausführenden Hersteller ausreichende Beweise da
für vor, dass sie unter marktwirtschaftlichen Bedingungen 
tätig sind, d. h. die Kriterien des Artikels 2 Absatz 7 Buch
stabe c der Grundverordnung erfüllen, wird der Normalwert 
nach Artikel 2 Absatz 7 Buchstabe b der Grundverordnung 
ermittelt. Zu diesem Zweck muss innerhalb der unter Num
mer 6 Buchstabe b dieser Bekanntmachung gesetzten beson
deren Frist ein ordnungsgemäß begründeter Antrag gestellt 
werden. Die Kommission wird den ausführenden Herstellern 
und den Behörden der Volksrepublik China entsprechende 
Antragsformulare zusenden. Mit diesem Antragsformular 
kann auch ein Antrag auf individuelle Behandlung gestellt 
werden, d. h. die ausführenden Hersteller können darlegen, 
dass sie die Kriterien des Artikels 9 Absatz 5 der Grundver
ordnung erfüllen. 

d) Wahl des Marktwirtschaftslandes 

Wenn den ausführenden Herstellern die Marktwirtschafts
behandlung nicht gewährt wird, sie aber die Kriterien des 
Artikels 9 Absatz 5 der Grundverordnung erfüllen, so dass 
für sie ein unternehmensspezifischer Zoll festgesetzt werden 
kann, wird nach Artikel 2 Absatz 7 Buchstabe a der Grund
verordnung zur Ermittlung des Normalwerts für die Volks
republik China ein geeignetes Marktwirtschaftsland heran
gezogen. Wie bereits im Rahmen der Untersuchung, die zu 
der Einführung von Maßnahmen gegenüber den Einfuhren 
der betroffenen Ware aus der Volksrepublik China führte, 
beabsichtigt die Kommission, zu diesem Zweck erneut Ar
gentinien heranzuziehen. Interessierte Parteien werden hier
mit gebeten, innerhalb der unter Nummer 6 Buchstabe c 
gesetzten besonderen Frist zur Angemessenheit dieser Wahl 
Stellung zu nehmen. 

Auch wenn den ausführenden Herstellern Marktwirtschafts
behandlung gewährt wird, kann sich die Kommission erfor
derlichenfalls auf Feststellungen hinsichtlich des in einem 
geeigneten Marktwirtschaftsland ermittelten Normalwertes 
stützen, beispielsweise wenn Angaben zu Kosten oder Prei
sen in der Volksrepublik China, die zur Ermittlung des Nor
malwerts benötigt werden, unzuverlässig sind und in der 
Volksrepublik China keine zuverlässigen Daten zur Ver
fügung stehen. Die Kommission erwägt, zu diesem Zweck 
ebenfalls Argentinien heranzuziehen. 

6. Fristen 

a) Allgemeine Fristen 

i) K o n t a k t a u f n a h m e s o w i e Ü b e r m i t t l u n g 
d e r F r a g e b o g e n a n t w o r t e n u n d s o n s t i g e r 
I n f o r m a t i o n e n 

Sofern nichts anderes bestimmt ist, müssen alle interes
sierten Parteien innerhalb von 37 Tagen nach Veröffent
lichung dieser Bekanntmachung im Amtsblatt der Europäi
schen Union mit der Kommission Kontakt aufnehmen, 

ihren Standpunkt darlegen sowie die beantworteten Fra
gebogen und sonstige Informationen übermitteln, wenn 
diese Angaben bei der Untersuchung berücksichtigt wer
den sollen. Es wird darauf hingewiesen, dass die Wahr
nehmung der meisten in der Grundverordnung veranker
ten Verfahrensrechte voraussetzt, dass sich die betreffende 
Partei innerhalb der vorgenannten Frist meldet. 

ii) A n h ö r u n g e n 

Innerhalb derselben Frist von 37 Tagen können alle inte
ressierten Parteien auch einen Antrag auf Anhörung durch 
die Kommission stellen. 

b) Besondere Frist für Anträge auf Marktwirtschaftsbehandlung und/ 
oder individuelle Behandlung 

Der unter Nummer 5 Buchstabe c genannte Antrag auf 
Marktwirtschaftsbehandlung muss von den ausführenden 
Herstellern ordnungsgemäß begründet werden und innerhalb 
von 15 Tagen nach Veröffentlichung dieser Bekanntmachung 
im Amtsblatt der Europäischen Union bei der Kommission ein
gehen. 

c) Besondere Frist für die Wahl des Marktwirtschaftslandes 

Die von der Untersuchung betroffenen Parteien möchten 
möglicherweise dazu Stellung nehmen, ob Argentinien als 
Marktwirtschaftsland zur Ermittlung des Normalwertes für 
die Volksrepublik China geeignet ist (vgl. Nummer 5 Buch
stabe d). Diese Stellungnahmen müssen innerhalb von 10 
Tagen nach Veröffentlichung dieser Bekanntmachung im 
Amtsblatt der Europäischen Union bei der Kommission einge
hen. 

7. Schriftliche Beiträge, Übermittlung ausgefüllter Fragebo
gen und Schriftwechsel 

Alle von den interessierten Parteien übermittelten schriftlichen 
Beiträge, die vertraulich behandelt werden sollen, darunter auch 
die in dieser Bekanntmachung angeforderten Informationen, 
ausgefüllten Fragebogen und Schreiben, müssen den Vermerk 
„Zur eingeschränkten Verwendung“ ( 1 ) tragen. 

Interessierte Parteien, die Informationen mit dem Vermerk „Zur 
eingeschränkten Verwendung“ übermitteln, müssen nach 
Artikel 19 Absatz 2 der Grundverordnung eine nichtvertrauli
che Zusammenfassung vorlegen, die den Vermerk „Zur Einsicht
nahme durch interessierte Parteien“ trägt. Diese Zusammenfas
sungen sollten so ausführlich sein, dass sie ein angemessenes 
Verständnis des wesentlichen Inhalts der vertraulichen Informa
tionen ermöglichen. Legt eine interessierte Partei, die vertrauli
che Informationen übermittelt, hierzu keine nichtvertrauliche 
Zusammenfassung im vorgeschriebenen Format und in der vor
geschriebenen Qualität vor, so können diese vertraulichen Infor
mationen unberücksichtigt bleiben.
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Für diese Untersuchung wird die Kommission ein elektronisches 
Dokumentenmanagementsystem nutzen. Interessierte Parteien 
werden gebeten, alle Beiträge und Anträge elektronisch (die 
nichtvertraulichen Beiträge per E-Mail, die vertraulichen auf 
CD-R/DVD) unter Angabe ihres Namens, ihrer Anschrift, E- 
Mail-Adresse, Telefon- und Faxnummer einzureichen. Vollmach
ten und unterzeichnete Bescheinigungen, die beantworteten Fra
gebogen oder ihren aktualisierten Fassungen beigefügt werden, 
müssen jedoch auf Papier entweder per Post an die untenste
hende Adresse übermittelt oder persönlich dort abgegeben wer
den. Kann eine interessierte Partei ihre Beiträge und Anträge 
nicht elektronisch einreichen (siehe Artikel 18 Absatz 2 der 
Grundverordnung), muss sie die Kommission hierüber unver
züglich in Kenntnis setzen. Weiterführende Informationen 
zum Schriftwechsel mit der Kommission können interessierte 
Parteien der entsprechenden Webseite auf der Website der Ge
neraldirektion Handel entnehmen: http://ec.europa.eu/trade/ 
tackling-unfair-trade/trade-defence/ 

Postanschrift der Kommission: 

Europäische Kommission 
Generaldirektion Handel 
Direktion H 
Büro N105 04/092 
1049 Bruxelles/Brussel 
BELGIQUE/BELGIË 

Fax +32 22920480 
E-Mail: TRADE-AD-TARTARIC-DUMPING@ec.europa.eu 

8. Mangelnde Bereitschaft zur Mitarbeit 

Verweigern interessierte Parteien den Zugang zu den erforderli
chen Informationen oder erteilen diese nicht fristgerecht oder 
behindern die Untersuchung erheblich, so können nach 
Artikel 18 der Grundverordnung positive oder negative Feststel
lungen auf der Grundlage der verfügbaren Informationen getrof
fen werden. 

Wird festgestellt, dass eine interessierte Partei unwahre oder 
irreführende Informationen vorgelegt hat, so werden diese In
formationen nicht berücksichtigt; stattdessen können nach 
Artikel 18 der Grundverordnung die verfügbaren Informationen 
zugrunde gelegt werden. Arbeitet eine interessierte Partei nicht 
oder nur eingeschränkt mit und werden deshalb die verfügbaren 
Informationen zugrunde gelegt, so kann dies zu einem Ergebnis 
führen, das für diese Partei ungünstiger ist, als wenn sie mit
gearbeitet hätte. 

9. Zeitplan für die Untersuchung 

Nach Artikel 11 Absatz 5 der Grundverordnung ist die Unter
suchung innerhalb von 15 Monaten nach Veröffentlichung die
ser Bekanntmachung im Amtsblatt der Europäischen Union abzu
schließen. 

10. Verarbeitung personenbezogener Daten 

Alle im Rahmen der Untersuchung erhobenen personenbezoge
nen Daten werden nach der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Dezember 
2000 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten durch die Organe und Einrichtungen 
der Gemeinschaft und zum freien Datenverkehr ( 1 ) verarbeitet. 

11. Anhörungsbeauftragter 

Interessierte Parteien können sich an den Anhörungsbeauftrag
ten der Generaldirektion Handel wenden. Er fungiert als Schnitt
stelle zwischen den interessierten Parteien und den mit der 
Untersuchung betrauten Kommissionsdienststellen. Er befasst 
sich mit Anträgen auf Zugang zum Dossier, Streitigkeiten 
über die Vertraulichkeit von Unterlagen, Anträgen auf Fristver
längerung und Anträgen Dritter auf Anhörung. Der Anhörungs
beauftragte kann die Anhörung einer einzelnen interessierten 
Partei ansetzen und als Vermittler tätig werden, um zu gewähr
leisten, dass die interessierten Parteien ihre Verteidigungsrechte 
umfassend wahrnehmen können. 

Eine Anhörung durch den Anhörungsbeauftragten ist schriftlich 
zu beantragen und zu begründen. Betrifft die Anhörung Fragen, 
die sich auf die Anfangsphase der Untersuchung beziehen, muss 
der Antrag binnen 15 Tagen nach Veröffentlichung dieser Be
kanntmachung im Amtsblatt der Europäischen Union gestellt wer
den. Danach ist eine Anhörung innerhalb der Fristen zu bean
tragen, die die Kommission in ihrem Schriftwechsel mit den 
Parteien jeweils festlegt. 

Weiterführende Informationen sowie die Kontaktdaten sind den 
Seiten des Anhörungsbeauftragten auf der Website der General
direktion Handel zu entnehmen: (http://ec.europa.eu/trade/ 
tackling-unfair-trade/hearing-officer/index_en.htm).
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